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Prüfungsvermerk

Prüfungsvermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über eine betriebswirtschaftliche Prüfung zur 
Erlangung begrenzter Sicherheit über den Nachhaltigkeitsbericht

An die Margarethe Krupp-Stiftung für Wohnungsfürsorge, Essen

Prüfungsurteil

Wir haben den Nachhaltigkeitsbericht der Margarethe Krupp-Stiftung für Wohnungsfürsorge, Essen, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 (im Folgenden der „Nachhaltigkeitsbericht“) einer be-
triebswirtschaftlichen Prüfung zur Erlangung begrenzter Sicherheit unterzogen. 

Nicht Gegenstand unserer Prüfung ist die im Anhang zum Nachhaltigkeitsbericht dargestellte Kennzahlenliste, 
die als ungeprüft gekennzeichnet ist.

Auf der Grundlage der durchgeführten Prüfungshandlungen und der erlangten Prüfungsnachweise sind uns 
keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Auffassung veranlassen, dass der beigefügte Nachhal-
tigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 nicht in allen wesentlichen Belangen 
in Übereinstimmung mit dem „Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SME’s, Stand Dezem-
ber 2024“ unter Zugrundelegung der Option B „Basic Module“ und „Comprehensive Module“ (im Folgenden 
der „VSME Standard“), sowie mit den von den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft dargestellten konkreti-
sierenden Kriterien aufgestellt ist.

Wir geben kein Prüfungsurteil zu der im Anhang zum Nachhaltigkeitsbericht dargestellten Kennzahlenliste ab.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des vom International Auditing and Assurance Standards Board 
(IAASB) herausgegebenen International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised): Assu-
rance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information durchgeführt. Bei einer 
Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit unterscheiden sich die durchgeführten Prüfungshandlun-
gen im Vergleich zu einer Prüfung zur Erlangung einer hinreichenden Sicherheit in Art und zeitlicher Einteilung 
und sind weniger umfangreich. Folglich ist der erlangte Grad an Prüfungssicherheit erheblich niedriger als die 
Prüfungssicherheit, die bei Durchführung einer Prüfung mit hinreichender Prüfungssicherheit erlangt worden 
wäre.

Unsere Verantwortung nach ISAE 3000 (Revised) ist im Abschnitt „Verantwortung des Wirtschaftsprüfers für 
die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts“ weitergehend beschrieben. 

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Unsere Wirtschaftsprüferpraxis hat die 
Anforderungen an das Qualitätssicherungssystem des vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) herausgege-
benen IDW Qualitätsmanagementstandards: Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschafts-
prüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022)) und des vom IAASB herausgegebenen International Standard on Quality 
Management (ISQM) 1 angewendet. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Nachhaltigkeitsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Nachhaltigkeitsberichts in Überein-
stimmung mit den Anforderungen des VSME Standard sowie mit den von den gesetzlichen Vertretern der 
Gesellschaft dargestellten konkretisierenden Kriterien (im Folgenden die „Berichtskriterien“). Sie sind zudem 
verantwortlich für die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung der internen Kontrollen, die 
sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit 
diesen Vorschriften zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen (d.h. Manipulationen des Nachhaltigkeitsberichts) oder Irrtümern ist.

Diese Verantwortung der gesetzlichen Vertreter umfasst die Auswahl und Anwendung angemessener Me-
thoden zur Aufstellung des Nachhaltigkeitsberichts sowie das Treffen von Annahmen und die Vornahme von 
Schätzungen und die Ermittlung von zukunftsorientierten Informationen zu einzelnen nachhaltigkeitsbezoge-
nen Angaben.

Inhärente Grenzen bei der Aufstellung des Nachhaltigkeitsberichts

Der VSME Standard enthält Formulierungen und Begriffe, die erheblichen Auslegungsunsicherheiten unter-
liegen und für die noch keine maßgebenden umfassenden Interpretationen veröffentlicht wurden. Da solche 
Formulierungen und Begriffe unterschiedlich durch Regulatoren oder Gerichte ausgelegt werden können, ist 
die Beurteilung der Nachhaltigkeitssachverhalte auf Basis dieser Auslegungen unsicher. 

Diese inhärenten Grenzen betreffen auch die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts.

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts

Unsere Zielsetzung ist es, auf Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein Prüfungsurteil mit begrenz-
ter Sicherheit darüber abzugeben, ob uns Sachverhalte bekannt geworden sind, die uns zu der Auffassung 
veranlassen, dass der Nachhaltigkeitsbericht nicht in allen wesentlichen Belangen in Übereinstimmung mit 
dem VSME Standard sowie den von den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft dargestellten konkretisieren-
den Kriterien  aufgestellt ist sowie einen Prüfungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Nachhal-
tigkeitsbericht beinhaltet.

Im Rahmen einer Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit gemäß ISAE 3000 (Revised) üben wir 
pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus 
 

•	 erlangen wir ein Verständnis über den für die Aufstellung des Nachhaltigkeitsberichts angewandten  
Prozess. 

•	 identifizieren wir Angaben, bei denen die Entstehung einer wesentlichen falschen Darstellung aufgrund 
von dolosen Handlungen oder Irrtümern wahrscheinlich ist, planen und führen Prüfungshandlungen durch, 
um diese Angaben zu adressieren und eine das Prüfungsurteil unterstützende begrenzte Prüfungssicher-
heit zu erlangen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Dar-
stellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche 
falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschun-
gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können. 

•	 würdigen wir die zukunftsorientierten Informationen, einschließlich der Angemessenheit der zugrunde lie-
genden Annahmen. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Informationen abweichen. 
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Zusammenfassung der vom Wirtschaftsprüfer durchgeführten Tätigkeiten 

Eine Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen 
zur Erlangung von Nachweisen über die Nachhaltigkeitsinformationen. Art, zeitliche Einteilung und Umfang 
der ausgewählten Prüfungshandlungen liegen in unserem pflichtgemäßen Ermessen. 
Bei der Durchführung unserer Prüfung mit begrenzter Sicherheit haben wir u. a. folgende Prüfungshandlungen 
und sonstige Tätigkeiten durchgeführt:

•	 Beurteilung der Eignung der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten konkretisierenden Kriterien 
insgesamt,

•	 Befragung der gesetzlichen Vertreter und relevanter Mitarbeitender, die in die Aufstellung des Nachhaltig-
keitsberichts einbezogen wurden, über den Aufstellungsprozess, über die auf diesen Prozess bezogenen 
internen Kontrollen sowie über Angaben im Nachhaltigkeitsbericht,

•	 Identifizierung und Beurteilung des Risikos wesentlicher falscher Darstellungen im Nachhaltigkeitsbericht,
•	 Beurteilung der Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern angegebenen geschätzten Werte und 

der damit zusammenhängenden Erläuterungen,
•	 Einsichtnahme in die relevante Dokumentation der Systeme und Prozesse zur Erhebung, Aggregation und 

Validierung der Daten aus den relevanten Bereichen im Berichtszeitraum,
•	 Durchführung analytischer Prüfungshandlungen und Befragungen zu ausgewählten Angaben im Nachhal-

tigkeitsbericht,
•	 Würdigung der Darstellung der Informationen im Nachhaltigkeitsbericht.

Verwendungsbeschränkung des Prüfungsvermerks

Wir weisen darauf hin, dass die Prüfung für Zwecke der Gesellschaft durchgeführt wurde und der Prüfungs-
vermerk nur zur Information der Gesellschaft über das Ergebnis der Prüfung bestimmt ist. Folglich ist er für 
einen anderen als den vorgenannten Zweck nicht geeignet. Somit ist der Vermerk nicht dazu bestimmt, dass 
Dritte hierauf gestützt (Vermögens-)Entscheidungen treffen. Unsere Verantwortung besteht allein gegenüber 
der Gesellschaft. Dritten gegenüber übernehmen wir dagegen keine Verantwortung. 

Allgemeine Auftragsbedingungen und Haftung

Für diesen Auftrag gelten, auch im Verhältnis zu Dritten, die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirt-
schaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024 (https://
www.forvismazars.com/de/de/services/audit-assurance/auftragsbedingungen). Wir verweisen ergänzend 
auf die dort in Ziffer 9 enthaltenen Haftungsregelungen und auf den Haftungsausschluss gegenüber Dritten. 
Dritten gegenüber übernehmen wir keine Verantwortung, Haftung oder anderweitige Pflichten, es sei denn, 
dass wir mit dem Dritten eine anders lautende schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein solcher 
Haftungsausschluss unwirksam wäre. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Prüfungsvermerks hinsichtlich nach sei-
ner Erteilung eintretender Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu keine rechtliche Verpflichtung 
besteht. Wer auch immer das in vorstehendem Prüfungsvermerk zusammengefasste Ergebnis unserer Tätig-
keit zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er dieses Ergeb-
nis für seine Zwecke nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, 
verifiziert oder aktualisiert.

Frankfurt am Main, 02. Juli 2026

Forvis Mazars GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
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Wirtschaftsprüferin	 Wirtschaftsprüferin


